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Org.-Nr. 4.3.1 
I. Nachtrag 

 
über die Abwasserbeseitigung 

in der Gemeinde Kaufungen 
zur 

 
ENTWÄSSERUNGSSATZUNG (EWS) 

vom 10.06.2003 

 
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung vom 01.04.1993 (GVBl. 1993 I S. 170), geändert durch Gesetz vom 
20.06.2002 (GVBl. 2002 I S. 342), der §§ 51 - 53 des Hessischen Wassergesetzes 
(HWG) in der Fassung vom 22.01.1990 (GVBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18.06.2002 (GVBl. I S. 324), der §§ 1 - 5a, 9 - 12 des Hessischen Gesetzes über 
kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 31.10.2001 (GVBl. I S. 434), der §§ 1 und 9 des Gesetzes 
über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - 
AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.1994 (BGBl. I S. 3370), zuletzt 
geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 09.09.2001 (BGBl. I S. 2331), und der §§ 1 
und 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) 
in der Fassung vom 22.05.1997 (GVBl. I S. 51), geändert durch Gesetz vom 22.12.2000 
(GVBl. I S. 588) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Kaufungen in ihrer Sitzung 
am 17. Juni 2004 folgenden 
 
 

I. Nachtrag zur Entwässerungssatzung (EWS) 
 

beschlossen: 
 

I. 
 
§ 10 Abwasserbeitrag 
 
(2) Der Beitrag für das Verschaffen der erstmaligen Anschlussmöglichkeit (Schaffensbei-

trag) und die Erweiterung der Abwasseranlage für alle übrigen beitragspflichtigen 
Maßnahmen beträgt gemäß Rechnungsperiodenkalkulation vom 29.04.2004 

 
pro m² Grundstücksfläche 3,02 € 
und 
pro m² Geschossfläche 3,99 € 

 
 

II. 
 
§ 11 Grundstücksfläche 
 
(2) Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, gilt 
 
a) bei Grundstücken im Innenbereich grundsätzlich die Fläche des Grundbuchgrund-

stücks, 
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b) bei Grundstücken im Innenbereich, die in den Außenbereich hineinragen, die Fläche 

bis zu einer Tiefe von 50,0 m, ausgehend von derjenigen Grundstücksseite, die - aus 
der Sicht des Innenbereichs - dem Außenbereich zugewandt ist (regelmäßig die ge-
meinsame Grenze des Grundstücks und der Erschließungsanlage, in welcher die Ab-
wassersammelleitung verlegt ist). Bei darüber hinausgreifender – in den Außenbe-
reich sich erstreckender - baulicher, gewerblicher oder sonstiger (abwasserbeitrags-
rechtlich relevanter) Nutzung des Grundstücks ist zusätzlich die Tiefe der übergreifen-
den Nutzung dergestalt zu berücksichtigen, dass die bebaute oder gewerblich genutz-
te/aufgrund einer Baugenehmigung bebaubare oder gewerblich nutzbare Fläche ein-
schließlich einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von 10,0 m – vom jeweils äußeren Rand 
der baulichen oder gewerblichen Nutzung/Nutzbarkeit gemessen – in Ansatz gebracht 
wird. Von der verbleibenden Restfläche wird 1/10 berücksichtigt. 
Grundstücksteile, die sich lediglich als wegemäßige Verbindung zum eigentlichen 
Grundstück darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstücksfläche unberück-
sichtigt, wenn sie an der breitesten Stelle 15,0 m nicht überschreiten. 

 
(3) bei Grundstücken im Außenbereich die bebaute oder gewerblich genutzte / aufgrund 

einer Baugenehmigung bebaubare oder gewerblich nutzbare Fläche einschließlich 
einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von 10,0 m - vom jeweils äußeren Rand der bauli-
chen oder gewerblichen Nutzung / Nutzbarkeit gemessen – zuzüglich 1/10 der da-
nach verbleibenden Restfläche des Grundstücks. 
Gänzlich unbebaute oder gewerblich nicht genutzte Grundstücke, die tatsächlich an 
die öffentliche Einrichtung angeschlossen sind, werden mit 1/10 ihrer Grundstücks-
fläche berücksichtigt. 

 
 
 

III. 
 
§ 12 Geschossfläche in beplanten Gebieten 
 
(3) Ist das Maß der baulichen Ausnutzbarkeit in anderer Weise bestimmt, ist die Ge-

schossfläche unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Bebauungsplans, wie  
z. B. der Vollgeschosszahl, Grundflächenzahl usw., zu ermitteln. Enthält der Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen über das Maß der baulichen Ausnutzbarkeit, gelten 
die Vorschriften für den unbeplanten Innenbereich nach § 14 entsprechend. 

 
 
 

IV. 
 
§ 31 Vorausleistungen 
 
Die Gemeinde kann vierteljährlich Vorausleistungen auf die Benutzungsgebühr ver-
langen; diese orientieren sich grundsätzlich an der Gebührenhöhe des vorangegange-
nen Abrechnungszeitraums. 
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V. 
 
§ 38 Inkrafttreten 
 
Dieser I. Nachtrag zur Entwässerungssatzung (EWS) tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Kaufungen, den 30. Juni 2004   DER GEMEINDEVORSTAND 
                DER GEMEINDE KAUFUNGEN 
 
     (S) 
 
 
                 Günter Burghardt 
                    Bürgermeister 


